
Amtsblatt 
für die Gemeinde Hoppegarten 
mit den Ortsteilen Dahlwitz-Hoppegarten, Hönow und Münchehofe 

 

 

 

  

Inhaltsverzeichnis 

 

AMTLICHER TEIL 

 
Seite 2  Beschlüsse des Hauptausschusses der Gemeinde Hoppegarten vom 12.03.2019 
  -öffentlicher Teil- 
  Beschluss des Hauptausschusses der Gemeinde Hoppegarten vom 12.03.2019 
  -nichtöffentlicher Teil- 
Seite 2 – 3 Beschlüsse der Gemeindevertretung Hoppegarten vom 18.03.2019 
  -öffentlicher Teil- 
Seite 4  Beschlüsse der Gemeindevertretung Hoppegarten vom 18.03.2019 
  -nichtöffentlicher Teil- 
Seite 4 – 12 Kostenbeitragssatzung der Gemeinde Hoppegarten für die Inanspruchnahme von   
  Kinderbetreuungsleistungen (Kostenbeitragssatzung) vom 21.03.2019 
Seite 13 – 18 Richtlinie der Gemeinde Hoppegarten zur Förderung des Sports (Sportförderrichtlinie) vom  
  21.03.2019 
Seite 18 – 24 Richtlinie der Gemeinde Hoppegarten zur Förderung von Vereinen in den Bereichen Jugend,  
  Soziales und Kultur (Projektförderrichtlinie) vom 21.03.2019 
Seite 24 – 25 Ordnungsbehördliche Verordnung über die Öffnung von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen 
  aus besonderem Anlass oder regionalem Anlass in der Gemeinde Hoppegarten vom 18.03.2019 
Seite 25 – 27 Friedhofsgebührenordnung des Ev. Dorfkirchhofs Hönow 
Seite 28 Bekanntmachung des Wasser- und Bodenverbandes „Finowfließ“ 

 

NICHTAMTLICHER TEIL 

Seite 28 Impressum 

 

 

 

 
  

17. Jahrgang, Ausgabe 04/2019, 28. März 2019 

 



 

28. März 2019  Amtsblatt für die Gemeinde Hoppegarten   Seite 2 

17. Jahrgang; Ausgabe 04/2019 

 

 
 

I Beschlüsse des Hauptausschusses der Gemeinde Hoppegarten vom 12.03.2019 

-öffentlicher Teil- 
 

 

DS 408/2019/14-19 

Der Hauptausschuss beschließt den Erwerb einer Teilfläche des Grundstückes in der Gemarkung Dahlwitz-Hoppegarten, Flur 6, 

Flurstück 527. Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, die Vertragsverhandlungen zu führen und zum Abschluss zu bringen. 

Ergebnis: einstimmig angenommen 

9 x ja, 0 x nein, 0 x enth. 
 

 

DS 422/2019/14-19 

Der Hauptausschuss beschließt 
1. die vollständige Gebührenbefreiung gemäß § 10 der Satzung der Gemeinde Hoppegarten für die Nutzung und über die 
Erhebung von Benutzungsgebühren für kommunale Einrichtungen der Gemeinde Hoppegarten für die Raumnutzung in der Kita 
Bernd Döberitz für die Durchführung des externen Angebotes „Musikalische Früherziehung“ durch die Musikschule Fröhlich für 
das Schuljahr 2017/18 (04.09.2017-05.07.2018). 
 
2. die vollständige Gebührenbefreiung gemäß § 10 der Satzung der Gemeinde Hoppegarten für die Nutzung und über die 
Erhebung von Benutzungsgebühren für kommunale Einrichtungen der Gemeinde Hoppegarten für die Raumnutzung in der Kita 
Bernd Döberitz für die Durchführung des externen Angebotes „Musikalische Früherziehung“ durch die Musikschule Fröhlich für 
das Schuljahr 2018/19 ( 20.08.2018-19.06.2019). 
 
Ergebnis: mehrheitlich abgelehnt 
2 x ja, 6 x nein, 1 x enth. 
 
 

II Beschluss des Hauptausschusses der Gemeinde Hoppegarten vom 12.03.2019 

-nichtöffentlicher Teil- 
 

DS 412/2019/14-19 

Der Hauptausschuss stellt gemäß § 79 Abs. 1 BbgKVerf fest, dass eine Teilfläche von ca. 350 m² aus den Flurstücken 2592 und 

2535 der Flur 2 in der Gemarkung Hönow für die Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht notwendig ist. Der 

Hauptausschuss beschließt den Verkauf an XXX zum noch zu ermittelnden aktuellen Verkehrswert. Die Kosten des Vertrages 

und seiner Durchführung, einschließlich der Kosten des Verkehrswertgutachtens und der Teilungsvermessung, hat die Käuferin 

zu tragen. Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, die Vertragsverhandlungen zu führen und den Kaufvertrag abzuschließen. 

Dabei ist sicher zu stellen, dass die Restbreite der Straße ausreicht, damit landwirtschaftliche Fahrzeuge passieren können. 

Ergebnis: einstimmig angenommen 

5 x ja, 0 x nein, 3 x enth.  

 

III Beschlüsse der Gemeindevertretung Hoppegarten vom 18.03.2019 

-öffentlicher Teil- 
 

DS 389/2018/14-19 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt die Richtlinie der Gemeinde Hoppegarten zur Förderung von Vereinen in den 
Bereichen Jugend, Soziales und Kultur (Projektförderrichtlinie) in der Fassung vom 20.02.2019 und die Richtlinie der Gemeinde 
Hoppegarten zur Förderung des Sports (Sportförderrichtlinie) in der Fassung vom 20.02.2019. 
 
Ergebnis: einstimmig angenommen 
22 x ja, 0 x nein, 4 x enth. 
 
DS 410/2019/14-19 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt abweichend von § 17 Abs. 2 der Hauptsatzung für die Gemeinde Hoppegarten, 
die aktuelle Wahlperiode der Mitglieder des Seniorenbeirates (DS 160/2016/14-19, 067/2014/14-19) bis zur Benennung des 
neuen Seniorenbeirates durch den Hauptausschuss, längstens bis zum 31.12.2019, zu verlängern. 
 
Ergebnis: einstimmig angenommen 
25 x ja, 0 x nein, 1 x enth. 
 
 

Beginn des amtlichen Teils 
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DS 411/2019/14-19 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt die aktualisierte „Ordnungsbehördliche Verordnung über die Öffnung von 
Verkaufsstellen aus besonderem oder regionalem Anlass in der Gemeinde Hoppegarten“. 
 
Ergebnis: mehrheitlich angenommen 
23 x ja, 1 x nein, 1 x enth. 

DS 414/2019/14-19 

1. Abwägung 
Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt die Abwägung der im Rahmen der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB eingegangenen Stellungnahmen für die 6. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Hoppegarten gemäß dem 
beigefügten Abwägungsprotokoll (Stand März 2019, Anlage 1). 
 
2. Feststellungsbeschluss 
Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt die 6. Änderung des Flächennutzungsplans (Stand März 2019, Anlage 02) der 
Gemeinde Hoppegarten in der Fassung vom Februar 2019. Die zugehörige Begründung (Stand März 2019, Anlage 03) wird 
gebilligt. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, die 6. Änderung des Flächennutzungsplans einschließlich Begründung und Umweltbericht der 
höheren Verwaltungsbehörde zur Genehmigung vorzulegen. 
 
Ergebnis: mehrheitlich angenommen 
20 x ja, 5 x nein, 0 x enth. 
 
DS 420/2019/14-19 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beauftragt den Bürgermeister mit dem Abschluss eines Städtebaulichen Vertrages zur 
Erarbeitung eines Bebauungsplanes für das ehemalige KWO-Gelände am S-Bahnhof Hoppegarten gemäß beigefügter Unterlage. 
 
Ergebnis: einstimmig angenommen 
25 x ja, 0 x nein, 0 x enth. 
 
AN 138/2019/14-19 

Die Gemeindevertretung fordert die Landesregierung Brandenburg auf, das Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg 
dahingehend zu ändern, dass die Beitragspflicht im kommunalen Straßenausbau abgeschafft wird.  
Die Sicherstellung des kommunalen Straßenausbaus auf hohem Niveau ist von wesentlicher Bedeutung für eine zukunftsfeste 
Straßeninfrastruktur in der gesamten Fläche des Landes und benötigt daher auch weiterhin erhebliche Investitionen. Die bisher 
von den Anwohnern erhobenen Beiträge sollen entsprechend dem Konnexitätsprinzip folgend durch finanziellen Ausgleich des 
Landes an die Brandenburger Kommunen ersetzt werden. 
 
Ergebnis: mehrheitlich angenommen 
12 x ja, 11 x nein, 3 x enth. 
 
AN 144/2019/14-19 

Die Gemeindevertretung beschließt die Neuwahl des / der Vorsitzenden der Gemeindevertretung Hoppegarten. 
 
Ergebnis: mehrheitlich abgelehnt 
11 x ja, 13 x nein, 2 x enth. 
 
AN 145/2019/14-19 

Die Gemeindevertretung beauftragt die Verwaltung eine entsprechende Stellplatzsatzung mit den nachfolgenden Parametern zu 
erstellen: 
1. § 2 (1) Änderungen: 
- 1.1    von 100 m2 auf 60 m2; 
- 1.2    entfällt; 
- 2.2    von 30 m2 auf 10 m2 
- 5.1    von 300 m2 auf 150 m2 
- 6.2    von 3 Betten auf 2 Beten; 
- 7.3    von 5 Betten auf 3 Betten; 
- 7.4    von 10 Betten auf 5 Betten; 
 
2. § 4 Neufassung: Auf Antrag kann von der Stellplatzsatzung gegen einen finanziellen Ausgleich abgewichen werden! 
 
(Eine entsprechende rechtssichere Formulierung ist durch die Verwaltung bis zur nächsten GV zu erarbeiten!) 
 
Ergebnis: mehrheitlich angenommen 
15 x ja, 8 x nein, 2 x enth. 
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IV Beschlüsse der Gemeindevertretung Hoppegarten vom 18.03.2019 

-nichtöffentlicher Teil- 
 

DS 409/2019/14-19 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt die Beauftragung der Gemeindeverwaltung mit der Führung von 

Vertragsverhandlungen zur Vorbereitung des Abschlusses eines Erbbaurechtsvertrages über eine Teilfläche des Grundstückes 

in der Gemarkung Hönow, Flur 2, Flurstück 768 mit der XXX. 

 

Ergebnis: einstimmig angenommen 

25 x ja, 0 x nein, 0 x enth. 

 

DS 421/2019/14-19 

Die Gemeindevertretung beschließt, Herrn Karsten Knobbe die Aussagegenehmigung für das Ermittlungsverfahren Betrug 

gemäß § 263 (Tgb.-Nr. XXX) zu erteilen. 

 

Ergebnis: einstimmig angenommen 

24 x ja, 0 x nein, 0 x enth. 

 

 

V Öffentliche Bekanntmachungen 

 

Kostenbeitragssatzung der Gemeinde Hoppegarten für die Inanspruchnahme von 

Kinderbetreuungsleistungen (Kostenbeitragssatzung) vom 21.03.2019 

 

Auf der Grundlage der §§ 3 und 28 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. 
Dezember 2007 (GVBl.I/07, [Nr. 19], S.286) und der §§ 1, 2 und 4 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg 
(KAG) vom 31. März 2004 (GVBl. I/04, [Nr. 08], S. 174) i.V.m. dem § 90 des Achten Buches des Sozialgesetzbuches – Kinder- 
und Jugendhilfe –vom 11. September 2012 (BGBl. I. S. 2022) und des § 17 des Zweiten Gesetzes zur Ausführung des Achten 
Buches des Sozialgesetzbuches – Kinder – und Jugendhilfe – Kindertagesstättengesetz (KitaG) vom 27. Juni 2004 (GVBl. I/04, 
[Nr. 16]. S. 384) - alle in der jeweils geltenden Fassung - hat die Gemeindevertretung Hoppegarten in ihrer Sitzung am 05.11.2018 
die folgende Kostenbeitragssatzung der Gemeinde Hoppegarten für die Inanspruchnahme von Kinderbetreuungsleistungen 
(Kostenbeitragssatzung) beschlossen. 
 

§ 1 Allgemeines 

 
(1) Kindertagesstätten (im folgenden Kita genannt) im Sinne dieser Satzung sind Kindertagesstätten gem. § 2 KitaG des Landes 
Brandenburg in Trägerschaft der Gemeinde Hoppegarten.  
(2) Für die Inanspruchnahme eines Platzes in den Kindertagesstätten werden Kostenbeiträge gemäß § 17 KitaG nach Maßgabe 
dieser Kostenbeitragssatzung erhoben, einschließlich eines Zuschusses zu den Kosten der Versorgung der Kinder mit 
Mittagessen in Höhe der durchschnittlich ersparten Eigenaufwendungen (Essengeldpauschale).  
(3) Im Rahmen der Elternbeitragsbefreiung nach § 17 KitaG für die Inanspruchnahme von Angeboten der Kindertagesbetreuung 
in Kindertagesstätten erfolgt keine Erhebung von Kostenbeiträgen. 
 

§ 2 Aufnahme von Kindern und Abschluss eines Betreuungsvertrages 

 
(1) Voraussetzung für die Inanspruchnahme eines kommunalen Kinderbetreuungsangebotes ist der Abschluss eines 
Betreuungsvertrages zwischen den Personensorgeberechtigten oder sonstigen gesetzlich zur Fürsorge berechtigte Personen 
und der Gemeinde Hoppegarten. Bei einem erweiterten Betreuungsbedarf, der über die gesetzliche Mindestbetreuungszeit 
und/oder das Mindestalter bzw. die vierte Schuljahrgangsstufe hinausgeht, ist ferner die Vorlage des Bescheides zur 
Rechtsanspruchsprüfung erforderlich. 
(2) Es besteht kein Anspruch darauf, dass das Kind in einer bestimmten Kita aufgenommen wird. Dem Wunsch der 
Personensorgeberechtigten oder den sonstigen gesetzlich zur Fürsorge berechtigten Personen wird die Verwaltung im Rahmen 
der Kapazitäten Rechnung tragen. 
(3) Das Kitajahr beginnt am 01. August des jeweiligen Kalenderjahres und endet am 31.07. des folgenden Kalenderjahres. Der 
Wechsel aus dem Kindergarten in den Hort erfolgt zum neuen Kitajahr.  
 

§ 3 Schließzeiten 

 
(1) Die Kitas können pro Kalenderjahr bis zu acht Kalendertage (Mo-Fr) schließen (Urlaub, Fortbildung, Teamtage). 
(3) Während der Schließzeiten besteht kein Anspruch auf Betreuung in einer Kita. Die Kostenbeiträge (Anlage 1) und die sonstigen 
Beiträge (Anlage 2) werden während der Schließzeit nicht ermäßigt oder erlassen. 
 

§ 4 Kostenbeitragspflichtige 

 
(1) Beitragsschuldner ist derjenige auf dessen Veranlassung das Kind eine Kindertagesbetreuung in Anspruch nimmt, 
insbesondere personensorgeberechtigte Elternteile oder sonstige gesetzlich zur Fürsorge berechtigte Personen (im 
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Nachfolgenden Kostenbeitragspflichtige genannt). Ob die Kostenbeitragspflichtigen miteinander verheiratet sind, ist insoweit nicht 
von Bedeutung. 
(2) Lebt das Kind überwiegend nur bei einem personensorgeberechtigten Elternteil bzw. bei einer sonstigen gesetzlich zur 
Fürsorge berechtigten Person, so tritt dieser allein an die Stelle der Kostenbeitragspflichtigen. Leben die Eltern voneinander 
getrennt und lebt das Kind bei beiden personensorgeberechtigten Elternteilen zu gleichen Teilen (echtes Wechselmodell), so sind 
beide personensorgeberechtigten Elternteile kostenbeitragspflichtig. 
(3) Erfüllen mehrere Personen nebeneinander die Voraussetzungen des § 4 Abs. 1, so haften sie als Gesamtschuldner, wenn sie 
mit dem Kind in einer Haushaltsgemeinschaft leben.  
 

§ 5 Entstehung der Kostenbeitragspflicht 

 
(1) Die Kostenbeitragspflicht entsteht mit dem vertraglich vereinbarten Aufnahmezeitpunkt des Kindes in die Kita. Erfolgt die 
Aufnahme des Kindes innerhalb eines Monats, so wird der Kostenbeitrag für diesen Monat nur in der Höhe erhoben, wie sie sich 
aus der Multiplikation eines Zwanzigstels des Beitrags mit der noch verbleibenden Anzahl der Tage (Mo.-Fr.) in diesem Monat 
ergibt. Um den kürzeren Betreuungszeiten in der Eingewöhnungszeit Rechenschaft zu tragen, werden für den Aufnahmemonat 
der Kostenbeitrag und die Essengeldpauschale hälftig zum regulären Beitrag erhoben. 
(2) Der Kostenbeitrag wird nicht für die Inanspruchnahme des Betreuungsplatzes bzw. der warmen Mittagsmahlzeit erhoben, 
sondern für deren Bereitstellung.  
(3) Die Kostenbeitragspflicht endet mit Ablauf des Monats, in dem der Betreuungsvertrag endet. 
 

§ 6 Erhebung des Kostenbeitrags 

 
(1) Der Kostenbeitrag wird als Monatsbeitrag erhoben. Die Schließzeiten sowie durchschnittliche Fehlzeiten des Kindes sind bei 
der Kalkulation der Beiträge berücksichtigt. Nur bei Abwesenheit wegen Krankheit oder Kur/Reha ab mindestens drei 
zusammenhängenden Wochen werden auf Antrag, gegen Vorlage eines ärztlichen Attestes, der Kostenbeitrag und die 
Essengeldpauschale für die entsprechende Zeit erlassen. 
(2) Die Verpflichtung zur Zahlung aus einem Kostenbeitragsbescheid bleibt bis zum Erlass eines neuen 
Kostenbeitragsbescheides bestehen. 
(3) Ändern sich die für die Festsetzung maßgeblichen Umstände, sind diese ab dem ersten Tag des darauffolgenden Monats 
nach Bekanntgabe der Umstände zu berücksichtigen.  
 

§ 7 Fälligkeit des Kostenbeitrags 

 
(1) Der Kostenbeitrag wird in zwölf Monatsbeiträgen erhoben und ist am 5. eines jeden Monats für den gesamten Monat im Voraus 
fällig. Die Tagessätze für Gastkinder nach § 12 sind spätestens am 5. des auf die Betreuung folgenden Monats fällig. Die 
Ferienpauschale gem. § 9 Abs. 6 ist am 5. des Monats vor dem Beginn der Ferien im Voraus fällig. 
(2) Die Beitragszahlung erfolgt grundsätzlich bargeldlos durch Erteilung einer Einzugsermächtigung oder Überweisung 
(Selbsteinzahlung) unter der Angabe der hierfür erforderlichen Daten.  
(3) Bei Nichtbegleichung der fälligen Forderungen für Kostenbeiträge werden gegenüber dem Kostenbeitragspflichtigen weitere 
Kosten laut Verwaltungsvollstreckungsgesetz des Landes Brandenburg und der Brandenburgischen Kostenordnung erhoben. 
 

§ 8 Maßstab für den Kostenbeitrag 

 
(1) Der Kostenbeitrag ist sozialverträglich gestaffelt unter Berücksichtigung: 
- des Einkommens der Eltern nach Abs. 2 i.V.m. § 10,  
- des vereinbarten Betreuungsumfangs nach Abs. 4,  
- der Zahl der unterhaltsberechtigten Kinder und 
- der Art der Betreuung (Krippe, Kiga, Hort). 
(2) Maßgeblich für das der Kostenbeitragsermittlung zu Grunde zu legende Einkommen ist die rechtliche Stellung zum Kind. Bei 
Lebensgemeinschaften, sofern sie Eltern des Kindes sind, wird das Einkommen beider Partner zu Grunde gelegt. Steht ein 
Partner der Lebensgemeinschaft in keiner kindschaftsrechtlichen Beziehung zum Kind, so bleibt sein Einkommen bei der 
Ermittlung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit unberücksichtigt. 
(3) Lebt das Kind in einem echten Wechselmodell, so sind beide Elternteile unabhängig voneinander je nach der eigenen 
familiären Situation und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu berücksichtigen. Der Beitrag wird je Kostenbeitragspflichtigem 
anteilig erhoben.  
(4) Der Betreuungsumfang ist im Betreuungsvertrag durch Angabe einer wöchentlichen Betreuungszeit festgelegt. 
 

§ 9 Höhe des Kostenbeitrags 

 
(1) Die Höhe des Kostenbeitrags ist der Anlage 1, die Essengeldpauschale sowie die Kostenbeitragspauschale für Gastkinder ist 
der Anlage 2, die Bestandteil dieser Satzung sind, zu entnehmen. 
(2) Der Kostenbeitrag wird nach folgenden Altersgruppen differenziert erhoben: 
a) Krippenkinder:  Kinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr 
b) Kindergartenkinder:  Kinder im Alter vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zur Einschulung 
c) Hortkinder:   Kinder im Grundschulalter (ab dem 01. August des  
   Schuleintrittsjahres) 
(3) Bei der Betreuung von zugleich mehr als einem Kind pro Familie in einer Kita der Gemeinde Hoppegarten reduziert sich der 
Beitrag wie folgt:  
- für das 2. betreute Kind um 10 % 
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- für das 3. betreute Kind um 20 % 
- für das 4. betreute Kind um 30% 
- ab dem 5. betreuten Kind und für jedes weitere Kind um insgesamt 50% 
Das gilt nicht, wenn der Mindestbeitrag für die Betreuung gezahlt wird. 
(4) Der Kostenbeitrag für einen Betreuungsplatz im Kindergarten wird ab dem ersten des Folgemonats fällig, in dem das Kind das 
dritte Lebensjahr vollendet.  
(5) Wird die vertraglich vereinbarte wöchentliche Betreuungszeit überschritten, wird ein zusätzlicher Kostenbeitrag pro Kind in 
Höhe von 13,00 € je angefangener halber Stunde erhoben. In begründeten Ausnahmefällen kann davon abgesehen werden. 
(6) Bei Überschreitung der Öffnungszeiten der Einrichtung wird ein zusätzlicher Kostenbeitrag pro Kind in Höhe von 13,00 € je 
angefangener halber Stunde erhoben. In begründeten Ausnahmefällen kann davon abgesehen werden. 
(7) An schulfreien Tagen ist im Hort eine Ganztagsbetreuung möglich. In den Ferien wird für die Betreuung ein zusätzlicher 
wöchentlicher Kostenbeitrag (Ferienpauschale) erhoben. Der Kostenbeitrag ist der Anlage 2 der Satzung zu entnehmen. Die 
Ferienpauschale beinhaltet die Kosten für Veranstaltungen inklusive der Fahrkosten.  
(8) Für Kinder aus Pflegefamilien und Heimen werden die Elternbeiträge gem. § 17 Abs. 1 KitaG in Höhe des Durchschnitts der 
Elternbeiträge der Gemeinde Hoppegarten festgesetzt.  
 

§ 10 Einkommen/Bereinigung Elterneinkommen 

 
(1) Der Satzung liegt der sozialrechtliche Einkommensbegriff aus § 93 Abs. 1 S. 1 SGB VIII zugrunde. Das anrechnungsfähige 
Einkommen wird definiert als die Summe aller Einkünfte in Geld oder Geldeswert mit Ausnahme der Grundrente nach oder 
entsprechend dem Bundesversorgungsgesetz sowie der Renten und Beihilfen, die nach dem Bundesentschädigungsgesetz für 
einen Schaden an Leben sowie an Körper und Gesundheit gewährt werden bis zur Höhe der vergleichbaren Grundrente nach 
dem Bundesversorgungsgesetz. Ein Ausgleich von positiven Einkünften mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten und mit 
Verlusten des zusammen veranlagten Ehegatten ist nicht zulässig. 
(2) Unterhaltsleistungen für das betreute Kind und Elternteile (Unterhalt bzw. Unterhaltsvorschuss) werden zum Elterneinkommen 
dazu gerechnet. Wird trotz eines vorhandenen Anspruches auf Unterhalt verzichtet, werden die Regelsätze der Unterhaltstabelle 
nach den Unterhaltsleitlinien des Brandenburgischen Oberlandesgerichtes (Brandenburger Tabelle) angewandt. 
(3) Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) wird, soweit es nicht nach §  
10 BEEG anrechnungsfrei bleibt, als Elterneinkommen angerechnet. 
(4) Abweichend von Abs. 1 gehören nicht zum Einkommen: 
- Kindergeld, 
- Unterhalt für Geschwisterkinder, 
- Zuschuss des Arbeitsgebers zu den Kinderbetreuungskosten der unterhaltsberechtigten Kinder in einer Kita 
(Kindergartenzuschuss) 
- Bafög-Leistungen sowie Bildungskredite und 
- Sitzungsgelder für Abgeordnete und Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten. 
(5) Vom Einkommen abzusetzen sind 
 - auf das Einkommen gezahlte Steuern und der Solidaritätszuschlag, 
- Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung einschließlich der Beiträge zur Arbeitsförderung, 
- durch Einkommenssteuerbescheid nachgewiesene Werbungskosten (Steuerbescheid des  
Vorjahres); ohne Nachweis werden pauschal 1000 € pro Jahr abgezogen und 
- gesetzliche oder gerichtlich festgestellte Unterhaltsleistungen der Eltern an nicht in der Familie  
lebende Kinder, wenn sie nachweislich gezahlt werden und in der Höhe in der sie über den Betrag von 290,00 € aus Abs. 8 
hinausgehen. 
(7) Bei Selbstständigen werden die Rentenversicherungsbeiträge bis zur Höhe der entsprechenden gesetzlichen Versicherung 
(Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil) von der Summe der Einkommen abgezogen. Bei Selbständigen und Beamten werden die 
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge vollständig vom Einkommen abgezogen, soweit der Beitrag nicht das Doppelte des 
entsprechenden Arbeitnehmeranteils übersteigt.  
(8) Bei der Ermittlung des Kostenbeitrags werden alle unterhaltsberechtigten Kinder einer Familie berücksichtigt, ob sie bei der 
Familie wohnen oder nicht. Zur Gewährleistung der Herstellung eines sozialverträglichen Kostenbeitrages wird vom errechneten 
Einkommen der Eltern ein Betrag in Höhe von 290,00 € pro unterhaltspflichtigen Kind pro Monat abgezogen. Das so errechnete 
bereinigte Einkommen ist somit die Grundlage für die Kostenbeitragstabelle (Anlage 1). 
(9) Maßgeblich ist das durchschnittliche Jahreseinkommen, das die Eltern in dem Kalenderjahr erzielt haben, welches dem 
jeweiligen Kalenderjahr der Betreuung vorangeht. Bei Einkommensveränderungen von mehr als 10% innerhalb des laufenden 
Kalenderjahres wird eine Neuberechnung anhand der aktuellen Einkünfte vorgenommen. 
 

§ 11 Nachweis des Einkommens 

 
(1) Die Eltern haben vor Aufnahme des Kindes in eine Kita geeignete Unterlagen zum Nachweis ihres Einkommens der 
Gemeindeverwaltung Hoppegarten vorzulegen. In der Folge ist einmal jährlich, spätestens bis zum letzten Tag im Monat Februar 
des lfd. Jahres der Gemeindeverwaltung das Einkommen zur Überprüfung vorzulegen. Die Neuberechnung des Kostenbeitrags 
erfolgt jährlich zum 01.04. des laufenden Jahres. 
(2) Als Einkommensnachweise sind mit der Erklärung zum Einkommen gemäß Anlage 3 einzureichen: 
- Lohn- und Gehaltsnachweise des vorangegangen Kalenderjahres, 
- Einkommenssteuerbescheid (Steuerbescheid des Vorjahres) 
- Erklärungen, Vereinbarungen, Urteile oder vergleichbares zum Unterhalt, 
- vergleichbare Nachweise. 
(3) Soweit bei Selbstständigen der Einkommenssteuerbescheid für die Berechnung des Kostenbeitrags noch nicht vorgelegt 
werden kann, ist eine betriebswirtschaftliche Auswertung des vorangegangenen Kalenderjahres einzureichen.  
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(4) Einkommensveränderungen von mehr als 10% innerhalb des laufenden Kalenderjahres sind ohne Aufforderung unverzüglich 
zur Neuberechnung des Kostenbeitrags unter Vorlage entsprechender Nachweise von den Kostenbeitragspflichtigen anzuzeigen.  
(5) Auf den Nachweis des Einkommens kann verzichtet werden, wenn die Kostenbeitragspflichtigen/Eltern schriftlich erklären den 
Höchstbeitrag in der jeweiligen Altersgruppe zu zahlen. 
(6) Kommen die Kostenbeitragspflichtigen/Eltern ihrer Nachweispflicht nicht oder nur unvollständig nach, hat die Gemeinde 
Hoppegarten das Recht, den Kostenbeitragsbescheid auf der Grundlage des Höchstbetrages festzusetzen. Der jeweilige 
Höchstbetrag nach dieser Satzung gilt solange, bis die Kostenbeitragspflichtigen den Nachweis eines geringeren 
Elterneinkommens erbracht haben. Dieses gilt auch bei den mindestens einmal jährlich erfolgenden Einkommensüberprüfungen.  
 

§ 12 Gastkinder 

 
Im Rahmen vorhandener Kapazitäten können Gastkinder in eine Kita bis zu zehn Tage im Monat aufgenommen werden. Für 
Gastkinder ist der Tagessatz während der Regelöffnungszeit und eine Essengeldpauschale zu zahlen. Diese sind der Anlage 2 
der Satzung zu entnehmen. Die Essengeldpauschale beinhaltet für die Bereiche Krippe und Kindergarten eine Vollverpflegung 
mit Frühstück, Mittagessen und Vesper für den Tag der Betreuung.  
 

§ 13 Beendigung des Betreuungsverhältnisses 

 
(1) Die ersten vier Wochen, gerechnet vom ersten Tag der Aufnahme an, gelten als Probezeit. Innerhalb der Probezeit kann der 
Betreuungsvertrag durch die Personensorgeberechtigten ohne Angabe von Gründen und ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
zum 15. des Monats oder zum Monatsende gekündigt werden. 
(2) Die Personensorgeberechtigten und die Gemeinde Hoppegarten können den Betreuungsvertrag mit einer Frist von einem 
Monat zum Monatsende kündigen. Für die Wahrung der Kündigungsfrist kommt es auf den Posteingang der Kündigung an.  
(3) Wird der gewöhnliche Aufenthalt von den Personensorgeberechtigten gemäß § 86 SGB VIII in eine andere Gemeinde des 
Landkreises Märkisch-Oderland verlegt, kann die Gemeinde Hoppegarten den Betreuungsvertrag ab dem Zeitpunkt der 
Verlegung des gewöhnlichen Aufenthalts mit einer Frist von einem bis maximal drei Monaten zum Monatsende kündigen, wenn 
der Platz zur Versorgung eines Kindes mit Wohnsitz in Hoppegarten erforderlich ist.  
Bei einer Verlegung des gewöhnlichen Aufenthalts der Personensorgeberechtigten in das Land Berlin oder in einen anderen 
Landkreis des Landes Brandenburg, erfolgt die Kündigung mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende ab dem Zeitpunkt 
der Verlegung des gewöhnlichen Aufenthalts. Im Rahmen freier Kapazitäten und unter den Voraussetzungen des Staatsvertrages 
zwischen Brandenburg und Berlin kann eine Weiterbetreuung erfolgen. 
Ein Wechsel des gewöhnlichen Aufenthalts ist innerhalb von zwei Wochen bei der Gemeindeverwaltung Hoppegarten 
anzuzeigen. 
(4) Die Vertragsparteien können den Vertrag fristlos kündigen, wenn: 
- schwerwiegende Verstöße gegen die Pflichten im Betreuungsvertrag oder 
- weitere schwerwiegende Verstöße vorliegen. 
(5) Ein schwerwiegender Verstoß liegt insbesondere vor, wenn die Kostenbeitragspflichtigen trotz Mahnung ihren 
Zahlungspflichten nicht nachkommen. Das Kind kann von dem Besuch der Kindertagesstätte ausgeschlossen werden.  
(6) Die Kündigung bedarf der Schriftform. Wird die Kündigung durch die Gemeinde Hoppegarten ausgesprochen, ist sie schriftlich 
zu begründen.  
 

§ 14 Auskunftspflicht und Datenschutz 

 
(1) Im Rahmen des Betreuungsvertrages werden die folgenden Daten in automatisierten Dateien gespeichert: Name, Anschrift, 
Telefonnummern und E-Mailadressen der Personensorgeberechtigten/Kostenbeitragspflichtigen,  Geburtsdaten und Namen aller 
unterhaltsberechtigten Kinder der Familie, Aufnahme- und Anmeldedaten, die Bankverbindung der/des Kostenbeitragspflichtigen 
(im Falle der Inanspruchnahme eines Lastschrifteinzugsmandats) und Angaben zum Elterneinkommen.  
(2) Die Personensorgeberechtigten/Kostenbeitragspflichtigen sind gem. § 97a SGB VIII verpflichtet, unverzüglich alle 
notwendigen Angaben im Zusammenhang mit der Betreuung des Kindes, insbesondere Angaben für die Ermittlung des 
Kostenbeitrags (Einkommensnachweise, Angaben zum Wohnort und zur Anschrift, Angaben zu den unterhaltspflichtigen Kindern, 
Familienstandsänderungen, Änderung des Rechtsanspruchs, u.a.) wahrheitsgemäß und vollständig der Gemeinde gegenüber 
bekannt zu machen. 
(3) Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Gemeinde ist zulässig, soweit es zur Erfüllung der Aufgabe zur 
Festsetzung und Erhebung der Kostenbeiträge erforderlich ist. Die Daten sind zu löschen, sobald sie dafür nicht mehr erforderlich 
sind. 
(4) Rechtsgrundlage für den Umgang mit den erhobenen Daten ist das zweite Kapitel des SGB X (Schutz der Sozialdaten) und 
die damit im Zusammenhang stehenden Gesetze und Verordnungen. 
 

§ 15 Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer bei der Erklärung zum Elterneinkommen keine oder unrichtige Angaben macht oder die Angaben 
nicht fristgerecht macht. 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße in Höhe von bis zu 1.000,- EUR gemäß § 17 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), in der jeweils geltenden 
Fassung, geahndet werden. 
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§ 16 Inkrafttreten 

 
Die Kostenbeitragssatzung der Gemeinde Hoppegarten für die Inanspruchnahme von Kinderbetreuungsleistungen 
(Kostenbeitragssatzung) vom 21.03.2019 tritt mit Wirkung zum 01.04.2019 in Kraft.  
 
Hoppegarten, 21.03.2019              
 
 
gez. Karsten Knobbe 
Bürgermeister 
 
 
 
Anlage 1 Kostenbeitragssatzung - Beitragstabellen 
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Anlage 2 Kostenbeitragssatzung - Sonstige Beiträge 

 

I Essengeldpauschale  

Essengeldpauschale für Krippe und Kindergarten: warme Mittagsversorgung               29,00 €/Monat 

 

Bei der Berechnung der Essengeldpauschale wird folgende Formel zugrunde gelegt: 365 Jahrestage – 104 durchschnittliche 

Wochenendtage – 10 gesetzliche Feiertage – 20 Schließtage x 1,50 (gesparte Eigenaufwendungen) = Summe geteilt durch 12 

Monate = 29,00 €. 

 

II Gastkinder  

1. Beitragspauschale für Gastkinder (Krippe und Kindergarten)      10,00 €/Tag 

2. Beitragspauschale für Gastkinder Hort           5,00 €/Tag 

3. Essen- und Getränkepauschale (für Krippe, Kindergarten)         2,50 €/Tag 

 

III. Ferienpauschale Hort                 15,00 € / Woche 

 

Auf Antrag der Kostenbeitragspflichtigen kann die Ferienpauschale auf 7,50 € / Woche reduziert werden, wenn das 

Jahresnettoeinkommen der Eltern 18.000,00 € nicht übersteigt. 

 

Nach verbindlicher Anmeldung zur Ferienbetreuung, ist die Ferienpauschale auch dann zu zahlen, wenn die Ferienbetreuung 

durch die Kostenbeitragspflichtigen wieder abgemeldet wird. Eine Rückerstattung der Pauschale erfolgt nur im Krankheitsfall und 

unter Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung oder wenn die Abmeldung bis zu fünf Werktage vor Ferienbeginn erfolgt. 
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Richtlinie der Gemeinde Hoppegarten zur Förderung des Sports (Sportförderrichtlinie) vom 21.03.2019 

 

1. Förderzweck  

Die Gemeinde Hoppegarten unterstützt die gesundheitliche, soziale und kulturelle Funktion des Sports in unserer Gesellschaft. 

Eine breite Teilhabe an sportlichen Aktivitäten soll ermöglicht werden. Insbesondere für Kinder und Jugendliche stellt der 

Sportverein ein wichtiges Element zum Erlernen sozialer Kompetenzen dar. Deshalb wird ein Schwerpunkt der Sportförderung 

auf die Unterstützung der Vereinsangebote für junge Menschen bis 18 Jahre gelegt.  

 

Die Sportförderung hat vorrangig das Ziel, die Angebote und das Leistungsvermögen der Sportvereine im Gemeindegebiet zu 

stärken und zu unterstützen sowie die ehrenamtliche Arbeit zu fördern.  

  

Die Sportförderung ist eine wichtige öffentliche Aufgabe der Gemeinde auf freiwilliger Basis. Auf eine Förderung besteht somit 

kein Rechtsanspruch, sie wird im Rahmen eines pflichtgemäßen Ermessens und unter Beachtung der in der Haushaltssatzung 

veranschlagten Mittel durchgeführt. Soweit in dieser Richtlinie feste Zuschusssätze vorgesehen sind, können diese für einzelne 

Jahre unter Berücksichtigung der allgemeinen Kostenentwicklung und der Haushaltsansätze der Gemeinde Hoppegarten 

ermäßigt oder erhöht werden. Einzelne Zuschussarten können gegebenenfalls ganz entfallen. 

  

2. Grundlagen 

Die Gemeinde Hoppegarten gewährt in Bezug auf das Gesetz über die Sportförderung im Land Brandenburg (Sportfördergesetz 

– SportFGBbg) Zuwendungen für in der Gemeinde ansässige Vereine.  

 

Die Anlagen 1 bis 4 sind Bestandteil der Richtlinie der Gemeinde Hoppegarten zur Förderung des Sport (Sportförderrichtlinie). 

 

Auf der Grundlage der Sportförderrichtlinie und der Richtlinie der Gemeinde Hoppegarten zur Förderung von Vereinen in den 

Bereichen Jugend, Soziales und Kultur (Projektförderrichtlinie) können pro Verein insgesamt jährlich maximal 5.000 € zugewendet 

werden. 

 

3. Zuwendungsempfänger  

Zuwendungsempfänger im Sinne dieser Richtlinie sind Vereine, ihre Verbände (Verbandseinheiten) und 

Betriebssportgemeinschaften (zur Vereinfachung im weiteren „Vereine“ genannt), die gemeinnützige Zwecke im Sinne der 

Abgabenordnung verfolgen, die ihren Sitz in der Gemeinde Hoppegarten haben und die zur Förderung des Sports im 

Gemeindegebiet beitragen.  

  

Nicht gefördert werden Vereine, bei denen gewerbliche, private oder politische Interessen im Vordergrund stehen.  

 

4. Förderbereiche  

Die Gemeinde Hoppegarten fördert Sportvereine in den folgenden Bereichen: 

 

Förderbereich 1  Zuwendungen für Mieten, Pachten und Betriebskosten 

 

Förderbereich 2 Zuwendungen für die Absicherung des Trainings- und Wettkampfbetriebes  

 

Förderbereich 3 Zuwendungen zur Durchführung von Sportveranstaltungen bzw. Sportprojekten, Jubiläen 

 

Nicht gefördert werden:  

- bilanzfähige Investitionsmaßnahmen  

- Instandhaltungs- und Baumaßnahmen  

- Geschenke, Präsente und Repräsentationskosten  

- Speisen und Getränke ab einem Wert von 6,00 € pro Teilnehmer der Maßnahme 

 

5. Entscheidungsträger  

Über die Vereinsförderung nach dieser Richtlinie entscheidet: 

a) der Bürgermeister für Kleinprojekte/Maßnahmen mit einer Förderhöhe von maximal 499 Euro.  

b) der Hauptausschuss für alle übrigen Maßnahmen.  

 

6. Antragsverfahren 

Der Antrag bedarf der Schriftform. Der Antrag muss von der/den Person/en, die den Verein/die Verbandseinheit leiten, fristgerecht 

und vollständig gestellt und unterzeichnet worden sein. Die Beantragung erfolgt mittels der dafür vorgesehenen Formblätter. Er 

ist vollständig und korrekt auszufüllen und es sind die in den Formblättern benannten Nachweise beizufügen. 
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Weiterhin sind mit der Antragstellung einzureichen: 

- Erklärung, dass mit der Veranstaltung/dem Projekt noch nicht begonnen wurde (betrifft Förderbereich 3), 

- Erklärung, dass die Gesamtfinanzierung der Maßnahme gesichert ist und 

- Erklärung, ob der Zuwendungsempfänger zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. 

 

7. Bewilligungsverfahren 

Die allgemeinen Bewilligungsbedingungen (gemäß Anlage 4 zur Richtlinie) werden zum Bestandteil des Zuwendungsbescheides 

gemacht, soweit dort nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. Im Weiteren gilt das Folgende: 

 

7.1 Prüfung 

Alle frist- und formgerecht eingegangenen Anträge werden zunächst durch das Fachamt hinsichtlich der Erfüllung der 

Zuwendungsvoraussetzungen nach dieser Richtlinie geprüft. Nach Bewilligung der Zuwendung durch den Entscheidungsträger 

gem. Punkt 5 dieser Richtlinie erlässt das Fachamt einen Zuwendungsbescheid bzw. lehnt die Förderung mit Bescheid ab. 

 

7.2 Kürzung der Zuwendung 

Sofern das förderfähige Antragsvolumen die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel überschreitet, erfolgt eine Kürzung der 

beantragten Zuwendungen. 

Der Zuwendungsempfänger erhält die Möglichkeit, innerhalb einer Frist von vier Wochen zu prüfen, ob durch die Kürzung der 

Zuwendung die Gesamtfinanzierung gesichert ist und bestätigt dies dem Zuwendungsgeber (Gemeindeverwaltung) gegenüber 

schriftlich. Der Bestätigung ist ein überarbeiteter Finanzierungsplan beizufügen. Sofern diese Erklärung nicht vorliegt, wird der 

Antrag unter Verweis auf die nicht gesicherte Gesamtfinanzierung abgelehnt.  

 

7.3 Vorzeitiger Maßnahmebeginn 

Der Bürgermeister kann einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn im Rahmen seiner Entscheidungskompetenz nach Punkt 5 a) 

ausnahmsweise zulassen, wenn der Zuwendungsnehmer dies beantragt und begründet. Der Hauptausschuss kann einen 

vorzeitigen Maßnahmenbeginn im Rahmen seiner Entscheidungskompetenz nach Punkt 5 b) ausnahmsweise zulassen, wenn 

der Zuwendungsnehmer dies beantragt und begründet. Der Zuwendungsnehmer muss in diesem Fall jedoch die anfallenden 

Kosten bis zu einer Bewilligung zunächst selbst übernehmen.  

Durch die Zulassung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns hat sich der Zuwendungsgeber nicht verpflichtet, die Maßnahme auch 

zu bewilligen. Das Risiko einer Alleinfinanzierung durch den Antragsteller trägt in diesem Fall der Antragsteller selbst. 

 

8. Verwendungsnachweisverfahren 

8.1 Allgemeines 

Das Verwendungsnachweisverfahren führt das Fachamt der Gemeindeverwaltung. Für den Verwendungsnachweis ist das dafür 

vorgesehene Formular der Gemeinde Hoppegarten zu verwenden und die im Verwendungsnachweis benannten Nachweise 

beizufügen.  

 

8.2 Tiefenprüfungen 

Der Gemeinde und dem Rechnungsprüfungsamt (RPA) des Landkreises Märkisch-Oderland sowie deren Beauftragten sind alle 

Rechte zur Vornahme von Tiefen- und Vollständigkeitsprüfungen beim Zuwendungsempfänger einzuräumen, so dass die Prüfung 

aller Einnahmen, Ausgaben und Unterlagen oder Belege, die für die Bewilligung von Leistungen maßgebend sind, gesichert ist. 

Andernfalls kann die Gemeinde eine gänzliche oder teilweise Rückzahlung der Zuwendungen verlangen. Die Prüfung der 

Unterlagen kann dabei vor Ort beim Zuwendungsempfänger oder durch Übergabe von Buchungsbelegen an die 

Gemeindeverwaltung erfolgen. 

 

9. Rückforderung von Zuwendungen 

Gewährte Zuwendungen können ganz oder teilweise gem. den §§ 48 bis 49 a Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in der 

jeweils geltenden Fassung zurückgefordert werden.  

 

10. Veröffentlichung, Berichterstattung  

Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, bei der Veröffentlichung der Maßnahme auf Plakaten, Internetseiten oder sonstigen 

Werbeträgern darauf hinzuweisen, dass die Maßnahme durch die Gemeinde Hoppegarten gefördert wird.  

 

Alle Förderungen (Antragsteller, Fördergrund, Förderhöhe) werden laufend auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht.  

 

Der Ausschuss für Jugend, Bildung, Kultur und Sport wird jährlich über die Vereinsförderung informiert.  

 

11. Abweichendes Verfahren  

Über Abweichungen von der Förderrichtlinie entscheidet der Hauptausschuss der Gemeinde Hoppegarten im Einzelfall.  
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12. Inkrafttreten/Außerkrafttreten  

Die Richtlinie der Gemeinde Hoppegarten zur Förderung des Sports (Sportförderrichtlinie) vom 21.03.2019 tritt am 01.01.2020 

in Kraft. Die Richtlinie der Gemeinde Hoppegarten zur Förderung von Vereinen in den Bereichen Jugend, Soziales, Kultur und 

Sport (Vereinsförderrichtlinie) vom 30.09.2015 und die Richtlinie vom 23.11.2016 zur ersten Änderung der Richtlinie der 

Gemeinde Hoppegarten zur Förderung von Vereinen in den Bereichen Jugend, Soziales, Kultur und Sport 

(Vereinsförderrichtlinie) vom 30.09.2015 treten mit Inkrafttreten dieser Förderrichtlinie außer Kraft.  

  

Hoppegarten, den 21.03.2019  

  

  

gez. Karsten Knobbe  

Bürgermeister 

 

 

Anlage 1 

 

Förderbereich 1  Zuwendungen für Mieten, Pachten und Betriebskosten 

 

A) Zuwendungsgegenstand 

Vereine können für den Miet- oder Pachtaufwand zur Nutzung von Sportanlagen und Gebäuden sowie für Betriebskosten 

vereinseigener, gemieteter oder gepachteter Sportanlagen und Gebäude, welche nicht in den Reglungsbereich der Benutzungs- 

und Gebührensatzung für kommunale Einrichtungen der Gemeinde Hoppegarten fallen, Zuschüsse erhalten. Voraussetzung für 

die Gewährung einer Zuwendung ist, dass die Anlage von einem Sportverein unterhalten wird, den Erfordernissen der jeweiligen 

Sportart entspricht und die Sportanlage/Gebäude nicht gewerblich betrieben wird. 

 

Als zuwendungsfähige Ausgaben werden anerkannt (sofern die Ausgaben nicht dem Vermieter/Verpächter obliegen): 

a) Miete oder Pacht für die Sportanlage und/oder das Gebäude  

b) Heizungskosten 

c) Gebäude- und Sachversicherungen 

d) Wasser, Energie und öffentliche Abgaben 

e) Schönheitsreparaturen und Wartung der technischen Anlagen 

f) Pflege und Erhaltung der Außenanlagen 

g) Reinigungskosten 

 

B) Höhe der Zuwendung 

Die Zuwendung wird als Anteilsfinanzierung auf Ausgabenbasis als nicht rückzahlbarer Zuschuss in Höhe von jährlich bis zu 25% 

der nachgewiesenen zuwendungsfähigen Ausgaben gewährt. Maximal kann pro Verein ein Förderbetrag von 5.000 € pro Jahr 

geleistet werden. Es besteht grundsätzlich kein Anspruch für Folgebewilligungen. Es muss vom Zuwendungsempfänger die 

Gesamtfinanzierung gesichert werden.  

 

Maßgebend für die Berechnung sind die Betriebskosten der letzten Betriebskostenabrechnungen bzw. maximal des Vorjahres, 

es sein denn, dass bei der Antragstellung bekannt ist, dass die Betriebskosten des laufenden Jahres höher oder niedriger als 

10% ausfallen. 

 

C) Verfahren   

Der Antrag ist bis zum 28.02. des laufenden Jahres zu stellen. Der Eigentumsnachweis bzw. Miet- oder Pachtvertrag ist in seiner 

jeweils gültigen Fassung beizufügen. Voraussetzungen für die Zuwendung ist die Vorlage einer Begründung des Bedarfs sowie 

eines Gesamtfinanzierungskonzeptes.  

 

Die Verwendung der Zuwendungsmittel ist, wenn der Zuwendungsbescheid nicht etwas anderes festlegt, innerhalb von acht 

Wochen nach Ende des Bewilligungszeitraums nachzuweisen.  

   

 

Anlage 2 

 

Förderbereich 2  Zuwendungen für die Absicherung des Trainings- und Wettkampfbetriebes 

 

A) Zuwendungsgegenstand 

Die Vereine können für ihre Mitglieder im Alter bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres eine jährliche Zuwendung für die 

Absicherung des Trainings- und Wettkampfbetriebes erhalten. 

 

Als zuwendungsfähige Ausgaben für die Absicherung des Trainings- und Wettkampfbetriebes für Mitglieder bis zur Vollendung 

des 18. Lebensjahres werden anerkannt: 

a) Schieds- und Kampfrichterkosten (Höchstbetrag pro Tag 20,00 € incl. aller Nebenkosten) 
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b) Startgebühren 

c) Pokale, Urkunden, Medaillen 

d) Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Trainer bis zu 1,50 €/Zeitstunde und Helfer bis zu 1,25 €/Zeitstunde 

e) Fahrkosten zu Wettkämpfen 

f) Ausbildungskosten für Trainer 

g) Kosten für Trainingslager 

h) Sportbekleidung, die im Vereinseigentum verbleibt (Höchstbetrag pro Mitglied 50,00 € pro Jahr) 

 

B) Höhe der Zuwendung 

Die Zuwendung erfolgt als Festbetragsfinanzierung als nicht rückzahlbarer Zuschuss in Höhe von jährlich maximal 10,00 € pro 

Mitglied. Maßgebend für die Berechnung ist die Bestanderhebung (Vereinsstatistik) zum 31.12. des Vorjahres. Es besteht 

grundsätzlich kein Anspruch für Folgebewilligungen. 

 

C) Verfahren   

Der Antrag ist bis zum 28.02. des laufenden Jahres zu stellen.  

 

Die Verwendung der Zuwendungsmittel ist, wenn der Zuwendungsbescheid nicht etwas anderes festlegt, bis zum 15.12. des 

laufenden Jahres nachzuweisen. 

 

Die Zuwendung ist nach Verwendungsnachweisprüfung in der Höhe zu erstatten bzw. zurück zu zahlen, als das sie nicht für den 

Zuwendungszweck benötigt wird. 

 

 

Anlage 3 

 

Förderbereich 3  Zuwendungen für die Durchführung von Sportveranstaltungen bzw. -projekten und Jubiläen 

 

A) Zuwendungsgegenstand 

Für Sportveranstaltungen bzw. Sportprojekte und für Jubiläen kann ein Zuschuss für Sach-, Projekt-, Honorar-, Fahr- und 

Transportkosten, die unmittelbar im Zusammenhang mit der Durchführung der beantragten Maßnahme stehen, gewährt werden.  

 

Als zuwendungsfähige Ausgaben werden anerkannt: 

a) Schieds- und Kampfrichterkosten (Höchstbetrag pro Tag 20,00 € incl. aller Nebenkosten) 

b) Honorarkosten 

c) Startgebühren 

d) Pokale, Urkunden, Medaillen 

e) Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Trainer bis zu 1,50 €/Zeitstunde und Helfer bis zu 1,25 €/Zeitstunde Helfer, 

Kampf- und Schiedsrichter  

f) Projektmittel und Sachkosten für Gesundheitsförderung und Suchtprävention 

g) Sportbekleidung, die im Vereinseigentum verbleibt (Höchstbetrag pro Mitglied 50,00 € pro Jahr) 

h) Ausgaben für die Veranstaltungstechnik, -organisation, -einrichtung, und -sicherheit 

i) Fahr- und Transportkosten 

j) Leihgebühren 

k) Kosten für medizinische Betreuung 

l) Kosten für Auszeichnungen, Ehrungen, Jubiläen  

m) Kosten für Speisen- und Getränke bis 5,99 € pro Tag für Helfer, Kampf- und Schiedsrichter (alkoholische Getränke sind von 

der Förderung ausgeschlossen) 

n) Rundfunk- und Versicherungsbeiträge  

o) Kosten für Öffentlichkeitsarbeit 

 

B) Höhe der Zuwendung 

Die Zuwendung erfolgt als Anteilsfinanzierung auf Ausgabenbasis als nicht rückzahlbarer Zuschuss in Höhe von höchstens 75% 

der zuwendungsfähigen Ausgaben, maximal jedoch ein Betrag von 2.500,00 € pro Veranstaltung/Projekt.  

 

C) Verfahren   

Der Antrag ist spätestens acht Wochen vor dem Beginn der Maßnahme bei der Gemeindeverwaltung einzureichen. Mit der 

Antragstellung ist der Finanzplan mit allen tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben sowie einer inhaltlichen Darstellung 

einzureichen. Einnahmen, die der Verein bei der Durchführung der Maßnahme erzielt, können als Eigenanteil gewertet werden. 

Zusätzliche Deckungsmittel (Einnahmen) führen zu einer anteiligen Rückforderung, wenn sie in der geförderten Maßnahme selbst 

entstehen.  

 

Die Zuwendung wird nach Vorlage des Verwendungsnachweises in einer Summe durch das Fachamt ausgezahlt. Im Einzelfall 

kann vor Durchführung der Maßnahme eine Vorabfinanzierung (Vorschuss) erfolgen, wenn nach Angaben des Antragstellers die 

Maßnahme sonst nicht durchgeführt werden kann. 
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Die Verwendung der Zuwendungsmittel ist, wenn der Zuwendungsbescheid nicht etwas anderes festlegt, innerhalb von acht 

Wochen nach Ende des Bewilligungszeitraums nachzuweisen.  

 

 

Anlage 4  

 

Allgemeine Bewilligungsbedingungen für Zuwendungen zur Projektförderung zum Zuwendungsbescheid vom 

XX.XX.20XX der Gemeinde Hoppegarten 

 

Die Allgemeinen Bewilligungsbedingungen für Zuwendungen sind Bestandteil des Zuwendungsbescheides, soweit in ihm nicht 

ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.  

 

1 Anforderung und Verwendung der Zuwendung 

1.1 

Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheid bestimmten Zwecks verwendet werden.  

1.2  

Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (insbesondere Zuwendungen, Leistungen Dritter) und der 

Eigenanteil des Zuwendungsempfängers sind als Deckungsmittel für alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden 

Ausgaben einzusetzen.  

1.3 

Der Zuwendungsbescheid kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, wenn sich herausstellt, dass der 

Zuwendungszweck mit der bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen ist. 

1.4 

Ansprüche aus dem Zuwendungsbescheid dürfen weder abgetreten noch verpfändet werden. 

 

2 Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung 

Ermäßigen sich nach der Bewilligung die nach dem Finanzierungsplan zuwendungsfähigen Ausgaben für den Zuwendungszweck, 

erhöhen sich die Deckungsmittel oder treten neue Deckungsmittel hinzu, so ermäßigt sich die Zuwendung um den vollen Betrag 

der zusätzlichen Deckungsmittel oder der reduzierten Ausgaben. 

 

3 Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände 

3.1 

Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks erworben oder hergestellt werden, sind für den Zuwendungszweck zu 

verwenden und sorgfältig zu behandeln. Der Zuwendungsempfänger darf über sie vor Ablauf der im Zuwendungsbescheid 

festgelegten zeitlichen Bindung nicht anderweitig verfügen. 

3.2 

Der Zuwendungsempfänger hat die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschafften Gegenstände, deren Anschaffungs- oder 

Herstellungswert 410 Euro (ohne Umsatzsteuer) übersteigt, zu inventarisieren.  

 

4 Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers 

Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich der Bewilligungsbehörde anzuzeigen, wenn 

4.1 

er nach Vorlage des Finanzierungsplans - auch nach Vorlage des Verwendungsnachweises - weitere Zuwendungen für denselben 

Zweck bei anderen öffentlichen Stellen beantragt oder von ihnen erhält oder wenn er - gegebenenfalls weitere - Mittel von Dritten 

erhält, 

4.2 

der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung maßgebliche Umstände sich ändern oder wegfallen, 

4.3 

sich Anhaltspunkte ergeben, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen ist, 

4.4 

zu inventarisierende Gegenstände innerhalb der zeitlichen Bindung nicht mehr entsprechend dem Zuwendungszweck verwendet 

oder nicht mehr benötigt werden, 

4.5 

ein Insolvenzverfahren über sein Vermögen beantragt oder eröffnet wird. 

 

5 Nachweis der Verwendung 

5.1  

Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis mit Belegkopien. 

5.2  

In den Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie das erzielte Ergebnis darzustellen.  

5.3 

In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher Folge und voneinander getrennt mit Belegkopien 

auszuweisen. Der Nachweis muss alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (Zuwendungen, 
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Leistungen Dritter, eigene Mittel) und Ausgaben enthalten. Soweit der Zuwendungsempfänger die Möglichkeit zum 

Vorsteuerabzug nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes hat, dürfen nur die Entgelte (Preise ohne Umsatzsteuer) berücksichtigt 

werden.  

5.4 

Die Belege müssen die im Geschäftsverkehr üblichen Angaben und Anlagen enthalten, die Ausgabebelege insbesondere den 

Zahlungsempfänger, Grund und Tag der Zahlung, den Zahlungsbeweis und bei Gegenständen den Verwendungszweck. 

Außerdem müssen die Belege ein eindeutiges Zuordnungsmerkmal zu dem Projekt (zum Beispiel Projektnummer) enthalten. 

 

6 Prüfung der Verwendung 

6.1 

Der Gemeinde und dem Rechnungsprüfungsamt (RPA) des Landkreises Märkisch-Oderland sowie deren Beauftragten sind alle 

Rechte zur Vornahme von Tiefen- und Vollständigkeitsprüfungen beim Zuwendungsempfänger einzuräumen, so dass die Prüfung 

aller Einnahmen, Ausgaben und Unterlagen oder Belege, die für die Bewilligung von Leistungen maßgebend sind, gesichert ist. 

Andernfalls kann die Gemeinde eine gänzliche oder teilweise Rückzahlung der Zuwendungen verlangen. Die Prüfung der 

Unterlagen kann dabei vor Ort beim Zuwendungsempfänger oder durch Übergabe von Buchungsbelegen an die 

Gemeindeverwaltung erfolgen. 

6.2  

Unterhält der Zuwendungsempfänger eine eigene Prüfungseinrichtung, ist der Verwendungsnachweis von ihr vorher zu prüfen 

und die Prüfung unter Angabe ihres Ergebnisses zu bescheinigen. 

 

7 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 

7.1 

Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach Verwaltungsverfahrensrecht (insbesondere § 1 Absatz 1 

VwVfGBbg in Verbindung mit §§ 48, 49 VwVfG) oder anderen Rechtsvorschriften mit Wirkung für die Vergangenheit 

zurückgenommen oder widerrufen oder sonst unwirksam wird.  

7.2 

Der Erstattungsanspruch ist nach Maßgabe des § 1 Absatz 1 VwVfGBbg in Verbindung mit § 49a Absatz 3 VwVfG mit fünf 

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB jährlich zu verzinsen. 

 

 

Richtlinie der Gemeinde Hoppegarten zur Förderung von Vereinen in den Bereichen Jugend, Soziales und 

Kultur (Projektförderrichtlinie) vom 21.03.2019 

1. Förderzweck  

Die Gemeinde Hoppegarten gewährt Zuwendungen für in der Gemeinde wirkende Vereine, Vereinigungen, Verbände, Orts- und 

Initiativgruppen sowie Kirchengemeinden, um das soziale, gesellschaftliche und kulturelle Engagement zu würdigen. Die Vereine 

leisten einen wichtigen Beitrag für die Allgemeinheit. Das Ehrenamt soll durch die Förderung gestärkt werden.  

  

Die Vereinsförderung ist eine wichtige öffentliche Aufgabe der Gemeinde auf freiwilliger Basis. Auf eine Vereinsförderung besteht 

somit kein Rechtsanspruch. Die Vereinsförderung wird im Rahmen eines pflichtgemäßen Ermessens und unter Beachtung der in 

der Haushaltssatzung veranschlagten Mittel durchgeführt.   

  

Vereine, Vereinigungen, Verbände, Orts- und Initiativgruppen sowie Kirchengemeinden werden nachfolgend zur Vereinfachung 

als Vereine bezeichnet.   

 

2. Grundlagen 

Die Gemeinde Hoppegarten gewährt Zuwendungen für in der Gemeinde ansässige oder wirkende Vereine.  

 

Die Anlagen 1 bis 5 sind Bestandteil der Richtlinie der Gemeinde Hoppegarten zur Förderung von Vereinen in den Bereichen 

Jugend, Soziales und Kultur (Projektförderrichtlinie). 

 

Auf der Grundlage der Projektförderrichtlinie und der Richtlinie der Gemeinde Hoppegarten zur Förderung des Sports können pro 

Verein insgesamt jährlich maximal 5.000 € zugewendet werden. 

 

3. Zuwendungsempfänger   

Zuwendungsempfänger im Sinne dieser Richtlinie sind Vereine, die ihren Sitz oder ihr Betätigungsfeld in der Gemeinde 

Hoppegarten haben, wenn sie gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung verfolgen und zur Bereicherung der Kinder, 

Jugend-, Senioren-, Behinderten-, Bildungs- und/oder Sozialarbeit oder der Kultur- und Brauchtumspflege im Gemeindegebiet 

beitragen.  

 

Nicht gefördert werden Vereine, bei denen gewerbliche, private oder politische Interessen im Vordergrund stehen.  
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4. Förderbereiche  

Die Gemeinde Hoppegarten fördert Projekte, Veranstaltungen und Maßnahmen, die im öffentlichen Interesse sind (zur 

Vereinfachung im weiteren „Maßnahmen“ genannt), in den folgenden Bereichen: 

 

Förderbereich 1   Kinder- und Jugendarbeit 

 

Förderbereich 2  Senioren- und Behindertenarbeit 

 

Förderbereich 3  Bildungs- und Sozialarbeit 

 

Förderbereich 4  Kultur- und Brauchtumspflege und Jubiläumsförderung 

 

Nicht gefördert werden:  

- bilanzfähige Investitionsmaßnahmen  

- Instandhaltungs- und Baumaßnahmen  

- Geschenke, Präsente und Repräsentationskosten  

- Speisen und Getränke ab einem Wert von 6,00 € pro Teilnehmer der Maßnahme  

 

5. Entscheidungsträger   

Über die Vereinsförderung nach dieser Richtlinie entscheidet: 

a) der Bürgermeister für Kleinprojekte/Maßnahmen mit einer Förderhöhe von maximal 499 Euro.  

b) der Hauptausschuss für alle übrigen Maßnahmen.  

 

6. Antragsverfahren 

Der Antrag bedarf der Schriftform. Der Antrag muss von der/den Person/en, die den Verein/die Verbandseinheit leiten, fristgerecht 

und vollständig gestellt und unterzeichnet worden sein. Die Beantragung erfolgt mittels der dafür vorgesehenen Formblätter. Er 

ist vollständig und korrekt auszufüllen und es sind die in den Formblättern benannten Nachweise beizufügen. 

 

Weiterhin sind mit der Antragstellung einzureichen: 

- Erklärung, dass mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde,  

- Erklärung, dass die Gesamtfinanzierung der Maßnahme gesichert ist und 

- Erklärung, ob der Zuwendungsempfänger zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. 

 

7. Bewilligungsverfahren 

Die allgemeinen Bewilligungsbedingungen (gemäß Anlage 5 zur Richtlinie) werden zum Bestandteil des Zuwendungsbescheides 

gemacht, soweit dort nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. Im Weiteren gilt das Folgende: 

 

7.1 Prüfung 

Alle frist- und formgerecht eingegangenen Anträge werden zunächst durch das Fachamt hinsichtlich der Erfüllung der 

Zuwendungsvoraussetzungen nach dieser Richtlinie geprüft. Nach Bewilligung der Zuwendung durch den Entscheidungsträger 

gem. Punkt 5 dieser Richtlinie erlässt das Fachamt einen Zuwendungsbescheid bzw. lehnt die Förderung mit Bescheid ab. 

 

7.2 Kürzung der Zuwendung 

Sofern das förderfähige Antragsvolumen die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel überschreitet, erfolgt eine Kürzung der 

beantragten Zuwendungen. 

Der Zuwendungsempfänger erhält die Möglichkeit, innerhalb einer Frist von vier Wochen zu prüfen, ob durch die Kürzung der 

Zuwendung die Gesamtfinanzierung gesichert ist und bestätigt dies dem Zuwendungsgeber (Gemeindeverwaltung) gegenüber 

schriftlich. Der Bestätigung ist ein überarbeiteter Finanzierungsplan beizufügen. Sofern diese Erklärung nicht vorliegt, wird der 

Antrag unter Verweis auf die nicht gesicherte Gesamtfinanzierung abgelehnt.  

 

7.3 Vorzeitiger Maßnahmenbeginn 

Der Bürgermeister kann einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn im Rahmen seiner Entscheidungskompetenz nach Punkt 5 a) 

ausnahmsweise zulassen, wenn der Zuwendungsnehmer dies beantragt und begründet. Der Hauptausschuss kann einen 

vorzeitigen Maßnahmenbeginn im Rahmen seiner Entscheidungskompetenz nach Punkt 5 b) ausnahmsweise zulassen, wenn 

der Zuwendungsnehmer dies beantragt und begründet. Der Zuwendungsnehmer muss in diesem Fall jedoch die anfallenden 

Kosten bis zu einer Bewilligung zunächst selbst übernehmen.  

Durch die Zulassung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns hat sich der Zuwendungsgeber nicht verpflichtet, die Maßnahme auch 

zu bewilligen. Das Risiko einer Alleinfinanzierung durch den Antragsteller trägt in diesem Fall der Antragsteller selbst. 
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8. Verwendungsnachweisverfahren 

 

8.1 Allgemeines 

Das Verwendungsnachweisverfahren führt das Fachamt der Gemeindeverwaltung. Für den Verwendungsnachweis ist das dafür 

vorgesehene Formular der Gemeinde Hoppegarten zu verwenden und die im Verwendungsnachweis benannten Nachweise 

beizufügen.  

 

8.2 Tiefprüfungen 

Der Gemeinde und dem Rechnungsprüfungsamt (RPA) des Landkreises Märkisch-Oderland sowie deren Beauftragten sind alle 

Rechte zur Vornahme von Tiefen- und Vollständigkeitsprüfungen beim Zuwendungsempfänger einzuräumen, so dass die Prüfung 

aller Einnahmen, Ausgaben und Unterlagen oder Belege, die für die Bewilligung von Leistungen maßgebend sind, gesichert ist. 

Andernfalls kann die Gemeinde eine gänzliche oder teilweise Rückzahlung der Zuwendungen verlangen. Die Prüfung der 

Unterlagen kann dabei vor Ort beim Zuwendungsempfänger oder durch Übergabe von Buchungsbelegen an die 

Gemeindeverwaltung erfolgen. 

 

9. Rückforderung von Zuwendungen 

Gewährte Zuwendungen können ganz oder teilweise gem. den §§ 48 bis 49 a Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in der 

jeweils geltenden Fassung zurückgefordert werden.  

 

10. Veröffentlichung, Berichterstattung  

Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, bei der Veröffentlichung der Maßnahme auf Plakaten, Internetseiten oder sonstigen 

Werbeträgern darauf hinzuweisen, dass die Maßnahme durch die Gemeinde Hoppegarten gefördert wird.  

 

Alle Förderungen (Antragsteller, Fördergrund, Förderhöhe) werden laufend auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht.  

 

Der Ausschuss für Jugend, Bildung, Kultur und Sport wird jährlich über die Vereinsförderung informiert.  

 

11. Abweichendes Verfahren   

Über Abweichungen von der Förderrichtlinie entscheidet der Hauptausschuss der Gemeinde Hoppegarten im Einzelfall.  

  

12. Inkrafttreten/Außerkrafttreten  

 Die Richtlinie der Gemeinde Hoppegarten zur Förderung von Vereinen in den Bereichen Jugend, Soziales und Kultur 

(Projektförderrichtlinie) vom 21.03.2019 tritt am 01.01.2020 in Kraft. Die Richtlinie der Gemeinde Hoppegarten zur Förderung von 

Vereinen in den Bereichen Jugend, Soziales, Kultur und Sport (Vereinsförderrichtlinie) vom 30.09.2015 und die Richtlinie vom 

23.11.2016 zur ersten Änderung der Richtlinie der Gemeinde Hoppegarten zur Förderung von Vereinen in den Bereichen Jugend, 

Soziales, Kultur und Sport (Vereinsförderrichtlinie) vom 30.09.2015 treten mit Inkrafttreten dieser Förderrichtlinie außer Kraft.  

  

Hoppegarten, den 21.03.2019  

  

 

gez. Karsten Knobbe  

Bürgermeister 

 

 

Anlage 1 

 

Förderbereich 1  Kinder- und Jugendarbeit 

 

A) Zuwendungsgegenstand 

Vereine können für Maßnahmen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit Sach-, Projekt-, Honorar-, Fahr- und Transportkosten, 

die unmittelbar im Zusammenhang mit der Durchführung der beantragten Maßnahme stehen, Zuwendungen erhalten. 

 

Als zuwendungsfähige Ausgaben werden anerkannt: 

a) Künstlergagen/Honorarkosten 

b) Projektmittel 

c) Dekoration 

d) Rundfunk- und Versicherungsbeiträge 

e) Kosten für Öffentlichkeitsarbeit 

f) Kosten für Auszeichnungen 

g) Kosten für Speisen- und Getränke bis 5,99 € pro Tag und pro Teilnehmer der Maßnahme (alkoholische Getränke sind von der 

Förderung ausgeschlossen) 

h) Fahr- und Transportkosten 

i) Kosten für Bildungsveranstaltungen (Lehr- und Unterrichtsmittel, Vortragskosten, Beförderungskosten) 
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B) Höhe der Zuwendung 

Die Zuwendung erfolgt als Anteilsfinanzierung auf Ausgabenbasis als nicht rückzahlbarer Zuschuss in Höhe von höchstens 75% 

der zuwendungsfähigen Ausgaben, maximal jedoch ein Betrag von 2.500,00 € pro Veranstaltung/Projekt. Dabei muss vom 

Zuwendungsempfänger die Gesamtfinanzierung gesichert werden.  

 

C) Verfahren   

Der Antrag ist spätestens acht Wochen vor dem Beginn der Maßnahme bei der Gemeindeverwaltung einzureichen. Mit der 

Antragstellung ist der Finanzplan mit allen tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben sowie einer inhaltlichen Darstellung 

einzureichen. Einnahmen, die der Verein bei der Durchführung der Maßnahme erzielt, können als Eigenanteil gewertet werden. 

Zusätzliche Deckungsmittel (Einnahmen) führen zu einer anteiligen Rückforderung, wenn sie in der geförderten Maßnahme selbst 

entstehen.  

 

Die Zuwendung wird nach Vorlage des Verwendungsnachweises in einer Summe durch das Fachamt ausgezahlt. Im Einzelfall 

kann vor Durchführung der Maßnahme eine Vorabfinanzierung (Vorschuss) erfolgen, wenn nach Angaben des Antragstellers die 

Maßnahme sonst nicht durchgeführt werden kann. 

 

Die Verwendung der Zuwendungsmittel ist, wenn der Zuwendungsbescheid nicht etwas anderes festlegt, innerhalb von acht 

Wochen nach Ende des Bewilligungszeitraums nachzuweisen.  

   

 

Anlage 2 

 

Förderbereich 2  Senioren- und Behindertenarbeit 

 

A) Zuwendungsgegenstand 

Vereine können für Maßnahmen im Bereich der Senioren- und Behindertenarbeit Sach-, Projekt-, Honorar-, Fahr- und 

Transportkosten, die unmittelbar im Zusammenhang mit der Durchführung der beantragten Maßnahme stehen, Zuwendungen 

erhalten. 

 

Als zuwendungsfähige Ausgaben werden anerkannt: 

a) Künstlergagen/Honorarkosten 

b) Projektmittel 

c) Dekoration 

d) Rundfunk- und Versicherungsbeiträge 

e) Kosten für Öffentlichkeitsarbeit 

f) Kosten für Auszeichnungen 

g) Kosten für Speisen- und Getränke bis 5,99 € pro Tag pro Teilnehmer der Maßnahme (alkoholische Getränke sind von der 

Förderung ausgeschlossen) 

h) Fahr- und Transportkosten 

i) Kosten für Bildungsveranstaltungen (Lehr- und Unterrichtsmittel, Vortragskosten, Beförderungskosten) 

 

B) Höhe der Zuwendung 

Die Zuwendung erfolgt als Anteilsfinanzierung auf Ausgabenbasis als nicht rückzahlbarer Zuschuss in Höhe von höchstens 75% 

der zuwendungsfähigen Ausgaben, maximal jedoch ein Betrag von 2.500,00 € pro Veranstaltung/Projekt. Dabei muss vom 

Zuwendungsempfänger die Gesamtfinanzierung gesichert werden.  

 

C) Verfahren   

Der Antrag ist spätestens acht Wochen vor dem Beginn der Maßnahme bei der Gemeindeverwaltung einzureichen. Mit der 

Antragstellung ist der Finanzplan mit allen tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben sowie einer inhaltlichen Darstellung 

einzureichen. Einnahmen, die der Verein bei der Durchführung der Maßnahme erzielt, können als Eigenanteil gewertet werden. 

Zusätzliche Deckungsmittel (Einnahmen) führen zu einer anteiligen Rückforderung, wenn sie in der geförderten Maßnahme selbst 

entstehen.  

 

Die Zuwendung wird nach Vorlage des Verwendungsnachweises in einer Summe durch das Fachamt ausgezahlt. Im Einzelfall 

kann vor Durchführung der Maßnahme eine Vorabfinanzierung (Vorschuss) erfolgen, wenn nach Angaben des Antragstellers die 

Maßnahme sonst nicht durchgeführt werden kann. 

 

Die Verwendung der Zuwendungsmittel ist, wenn der Zuwendungsbescheid nicht etwas anderes festlegt, innerhalb von acht 

Wochen nach Ende des Bewilligungszeitraums nachzuweisen.  
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Anlage 3 

 

Förderbereich 3  Bildungs- und Sozialarbeit 

 

A) Zuwendungsgegenstand 

Vereine können für Maßnahmen im Bereich der Bildungs- und Sozialarbeit Sach-, Projekt-, Honorar-, Fahr- und Transportkosten, 

die unmittelbar im Zusammenhang mit der Durchführung der beantragten Maßnahme stehen, Zuwendungen erhalten. 

 

Als zuwendungsfähige Ausgaben werden anerkannt: 

a) Künstlergagen/Honorarkosten 

b) Projektmittel 

c) Dekoration 

d) Rundfunk- und Versicherungsbeiträge 

e) Kosten für Öffentlichkeitsarbeit 

f) Kosten für Auszeichnungen 

g) Kosten für Speisen- und Getränke bis 5,99 € pro Tag pro Teilnehmer der Maßnahme (alkoholische Getränke sind von der 

Förderung ausgeschlossen) 

h) Fahr- und Transportkosten 

i) Kosten für Bildungsveranstaltungen (Lehr- und Unterrichtsmittel, Vortragskosten, Beförderungskosten) 

 

B) Höhe der Zuwendung 

Die Zuwendung erfolgt als Anteilsfinanzierung auf Ausgabenbasis als nicht rückzahlbarer Zuschuss in Höhe von höchstens 75% 

der zuwendungsfähigen Ausgaben, maximal jedoch ein Betrag von 2.500,00 € pro Veranstaltung/Projekt. Dabei muss vom 

Zuwendungsempfänger die Gesamtfinanzierung gesichert werden.  

 

C) Verfahren   

Der Antrag ist spätestens acht Wochen vor dem Beginn der Maßnahme bei der Gemeindeverwaltung einzureichen. Mit der 

Antragstellung ist der Finanzplan mit allen tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben sowie einer inhaltlichen Darstellung 

einzureichen. Einnahmen, die der Verein bei der Durchführung der Maßnahme erzielt, können als Eigenanteil gewertet werden. 

Zusätzliche Deckungsmittel (Einnahmen) führen zu einer anteiligen Rückforderung, wenn sie in der geförderten Maßnahme selbst 

entstehen.  

 

Die Zuwendung wird nach Vorlage des Verwendungsnachweises in einer Summe durch das Fachamt ausgezahlt. Im Einzelfall 

kann vor Durchführung der Maßnahme eine Vorabfinanzierung (Vorschuss) erfolgen, wenn nach Angaben des Antragstellers die 

Maßnahme sonst nicht durchgeführt werden kann. 

 

Die Verwendung der Zuwendungsmittel ist, wenn der Zuwendungsbescheid nicht etwas anderes festlegt, innerhalb von acht 

Wochen nach Ende des Bewilligungszeitraums nachzuweisen.  

   

 

Anlage 4 

 

Förderbereich 4  Kultur- und Brauchtumspflege und Jubiläumsförderung 

 

A) Zuwendungsgegenstand 

Vereine können für Maßnahmen im Bereich der Kultur- und Brauchtumspflege und Jubiläumsförderung Sach-, Projekt-, Honorar, 

Fahr- und Transportkosten, die unmittelbar im Zusammenhang mit der Durchführung der beantragten Maßnahme stehen, 

Zuwendungen erhalten. 

 

Als zuwendungsfähige Ausgaben werden anerkannt: 

a) Kosten für Ortsfeste und Veranstaltungen  

(Künstlergagen/Honorarkosten, Projektmittel, Dekoration, Rundfunk- und Versicherungs-beiträge, Kosten für 

Öffentlichkeitsarbeit, Kosten für Auszeichnungen, Kosten für Speisen und Getränke bis 5,99 € pro Tag pro Teilnehmer der 

Maßnahme - alkoholische Getränke sind von der Förderung ausgeschlossen -, Ausgaben für die Veranstaltungstechnik, -

organisation, -einrichtung, und -sicherheit, Fahr- und Transportkosten)  

b) Seminarfahrten (Fahr- und Transportkosten, Unterkunftskosten) 

c) Vereinsjubiläen (Künstlergagen/Honorarkosten, Projektmittel, Dekoration, Rundfunk- und Versicherungsbeiträge, Kosten für 

Öffentlichkeitsarbeit, Kosten für Auszeichnungen, Fahr- und Transportkosten 

 

B) Höhe der Zuwendung 

Die Zuwendung erfolgt als Anteilsfinanzierung auf Ausgabenbasis als nicht rückzahlbarer Zuschuss in Höhe von höchstens 75% 

der zuwendungsfähigen Ausgaben, maximal jedoch ein Betrag von 2.500,00 € pro Veranstaltung/Projekt. Dabei muss vom 

Zuwendungsempfänger die Gesamtfinanzierung gesichert werden.  
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C) Verfahren    

Der Antrag ist spätestens acht Wochen vor dem Beginn der Maßnahme bei der Gemeindeverwaltung einzureichen. Mit der 

Antragstellung ist der Finanzplan mit allen tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben sowie einer inhaltlichen Darstellung 

einzureichen. Einnahmen, die der Verein bei der Durchführung der Maßnahme erzielt, können als Eigenanteil gewertet werden. 

Zusätzliche Deckungsmittel (Einnahmen) führen zu einer anteiligen Rückforderung, wenn sie in der geförderten Maßnahme selbst 

entstehen.  

 

Die Zuwendung wird nach Vorlage des Verwendungsnachweises in einer Summe durch das Fachamt ausgezahlt. Im Einzelfall 

kann vor Durchführung der Maßnahme eine Vorabfinanzierung (Vorschuss) erfolgen, wenn nach Angaben des Antragstellers die 

Maßnahme sonst nicht durchgeführt werden kann. 

 

Die Verwendung der Zuwendungsmittel ist, wenn der Zuwendungsbescheid nicht etwas anderes festlegt, innerhalb von acht 

Wochen nach Ende des Bewilligungszeitraums nachzuweisen.  

 

 

Anlage 5 

 

Allgemeine Bewilligungsbedingungen für Zuwendungen zur Projektförderung zum Zuwendungsbescheid vom 

XX.XX.20XX der Gemeinde Hoppegarten 

 

Die Allgemeinen Bewilligungsbedingungen für Zuwendungen sind Bestandteil des Zuwendungsbescheides, soweit in ihm nicht 

ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.  

 

1 Anforderung und Verwendung der Zuwendung 

1.1 

Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheid bestimmten Zwecks verwendet werden.  

1.2  

Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (insbesondere Zuwendungen, Leistungen Dritter) und der 

Eigenanteil des Zuwendungsempfängers sind als Deckungsmittel für alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden 

Ausgaben einzusetzen.  

1.3 

Der Zuwendungsbescheid kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, wenn sich herausstellt, dass der 

Zuwendungszweck mit der bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen ist. 

1.4 

Ansprüche aus dem Zuwendungsbescheid dürfen weder abgetreten noch verpfändet werden. 

 

2 Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung 

Ermäßigen sich nach der Bewilligung die nach dem Finanzierungsplan zuwendungsfähigen Ausgaben für den Zuwendungszweck, 

erhöhen sich die Deckungsmittel oder treten neue Deckungsmittel hinzu, so ermäßigt sich die Zuwendung um den vollen Betrag 

der zusätzlichen Deckungsmittel oder der reduzierten Ausgaben. 

 

3 Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände 

3.1 

Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks erworben oder hergestellt werden, sind für den Zuwendungszweck zu 

verwenden und sorgfältig zu behandeln. Der Zuwendungsempfänger darf über sie vor Ablauf der im Zuwendungsbescheid 

festgelegten zeitlichen Bindung nicht anderweitig verfügen. 

3.2 

Der Zuwendungsempfänger hat die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschafften Gegenstände, deren Anschaffungs- oder 

Herstellungswert 410 Euro (ohne Umsatzsteuer) übersteigt, zu inventarisieren.  

 

4 Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers 

Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich der Bewilligungsbehörde anzuzeigen, wenn 

4.1 

er nach Vorlage des Finanzierungsplans - auch nach Vorlage des Verwendungsnachweises - weitere Zuwendungen für denselben 

Zweck bei anderen öffentlichen Stellen beantragt oder von ihnen erhält oder wenn er - gegebenenfalls weitere - Mittel von Dritten 

erhält, 

4.2 

der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung maßgebliche Umstände sich ändern oder wegfallen, 

4.3 

sich Anhaltspunkte ergeben, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen ist, 

4.4 

zu inventarisierende Gegenstände innerhalb der zeitlichen Bindung nicht mehr entsprechend dem Zuwendungszweck verwendet 

oder nicht mehr benötigt werden, 
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4.5 

ein Insolvenzverfahren über sein Vermögen beantragt oder eröffnet wird. 

 

5 Nachweis der Verwendung 

5.1  

Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis mit Belegkopien. 

5.2  

In den Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie das erzielte Ergebnis darzustellen.  

5.3 

In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher Folge und voneinander getrennt mit Belegkopien 

auszuweisen. Der Nachweis muss alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (Zuwendungen, 

Leistungen Dritter, eigene Mittel) und Ausgaben enthalten. Soweit der Zuwendungsempfänger die Möglichkeit zum 

Vorsteuerabzug nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes hat, dürfen nur die Entgelte (Preise ohne Umsatzsteuer) berücksichtigt 

werden.  

5.4 

Die Belege müssen die im Geschäftsverkehr üblichen Angaben und Anlagen enthalten, die Ausgabebelege insbesondere den 

Zahlungsempfänger, Grund und Tag der Zahlung, den Zahlungsbeweis und bei Gegenständen den Verwendungszweck. 

Außerdem müssen die Belege ein eindeutiges Zuordnungsmerkmal zu dem Projekt (zum Beispiel Projektnummer) enthalten. 

 

6 Prüfung der Verwendung 

6.1 

Der Gemeinde und dem Rechnungsprüfungsamt (RPA) des Landkreises Märkisch-Oderland sowie deren Beauftragten sind alle 

Rechte zur Vornahme von Tiefen- und Vollständigkeitsprüfungen beim Zuwendungsempfänger einzuräumen, so dass die Prüfung 

aller Einnahmen, Ausgaben und Unterlagen oder Belege, die für die Bewilligung von Leistungen maßgebend sind, gesichert ist. 

Andernfalls kann die Gemeinde eine gänzliche oder teilweise Rückzahlung der Zuwendungen verlangen. Die Prüfung der 

Unterlagen kann dabei vor Ort beim Zuwendungsempfänger oder durch Übergabe von Buchungsbelegen an die 

Gemeindeverwaltung erfolgen. 

6.2  

Unterhält der Zuwendungsempfänger eine eigene Prüfungseinrichtung, ist der Verwendungsnachweis von ihr vorher zu prüfen 

und die Prüfung unter Angabe ihres Ergebnisses zu bescheinigen. 

 

7 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 

7.1 

Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach Verwaltungsverfahrensrecht (insbesondere § 1 Absatz 1 

VwVfGBbg in Verbindung mit §§ 48, 49 VwVfG) oder anderen Rechtsvorschriften mit Wirkung für die Vergangenheit 

zurückgenommen oder widerrufen oder sonst unwirksam wird.  

7.2 

Der Erstattungsanspruch ist nach Maßgabe des § 1 Absatz 1 VwVfGBbg in Verbindung mit § 49a Absatz 3 VwVfG mit fünf 

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB jährlich zu verzinsen. 

 

 

Ordnungsbehördliche Verordnung über die Öffnung von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen aus 

besonderem oder regionalem Anlass in der Gemeinde Hoppegarten vom 18.03.2019 

 

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 2 des Brandenburgischen Ladenöffnungsgesetzes (BbgLöG) vom 27.11.2006 

(GVBl. I/06, [Nr. 15], S. 158), zuletzt geändert durch Gesetz zur Änderung des Brandenburgischen Ladenöffnungsgesetzes vom 

25. April 2017 (GVBl. I/17, [Nr. 8]) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Hoppegarten in ihrer Sitzung am 18.03.2019 

folgende Ordnungsbehördliche Verordnung über die Öffnung von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen aus besonderem oder 

regionalem Anlass in der Gemeinde Hoppegarten beschlossen. 

 

§ 1 Öffnung von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen aus besonderem Anlass 

Gemäß § 5 Abs. 1 Brandenburgisches Ladenöffnungsgesetz (BbgLöG) dürfen abweichend von § 3 Absatz 2 Nummer 1 

Verkaufsstellen aus Anlass von besonderen Ereignissen an jährlich höchstens sechs Sonn- oder Feiertagen in der Zeit von 13 

bis 20 Uhr geöffnet sein. Diese sind wie folgt festgelegt für das gesamte Gemeindegebiet: 

 

• am 07.04.2019 Saisoneröffnung 

• am 12.05.2019 Oleander-Renntag 

• am 11.08.2019 129. Großer Preis von Berlin 

• am 13.10.2019  Saisonfinale 

. 
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§ 2 Öffnung von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen aus regionalem Anlass 

Gemäß § 5 Abs. 2 BbgLöG dürfen Verkaufsstellen über § 5 Abs. 1 BbgLöG hinaus an einem weiteren Sonn- oder Feiertag je 

Kalenderjahr in der Zeit von 13 bis 20 Uhr öffnen, soweit die Verkaufsstellen von dem Ereignis betroffen sind. 

Diese sind wie folgt festgelegt: Keine. 

 

§ 3 Inkrafttreten 

Diese Ordnungsbehördliche Verordnung über die Öffnung von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen aus besonderem oder 

regionalem Anlass in der Gemeinde Hoppegarten tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt 

die Ordnungsbehördliche Verordnung über die Öffnung von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen in der Gemeinde 

Hoppegarten vom 23.03.2018 außer Kraft. 

 

Hoppegarten den 19.03.2019 

 

 

gez. Karsten Knobbe 

Bürgermeister 

 

 

Friedhofsgebührenordnung des Ev. Dorfkirchhofs Hönow  

 

Angelehnt an die Rechtsverordnung über die Benutzungsgebühren für evangelische Friedhöfe in Berlin 
(Friedhofsgebührenordnung ev. – FGebO ev.) vom 16. November 2018 (KABl.-EKiBB Nr 12/2018 S. 245 vom 19. Dezember 
2018) hat der Gemeindekirchenrat der Ev. Kirchengemeinde Hönow in seiner Sitzung am 22. Januar 2019 folgende 
Friedhofsgebührenordnung beschlossen: 
 

§ 1  
Gebührentarife 

                                                                                                                                             Euro 

1.  Grabberechtigungsgebühren 
Erwerb des Nutzungsrechts an Grabstätten entsprechend der Zuordnung in dem bei der 
Friedhofsverwaltung ausliegenden Gesamtplan, je Jahr (soweit nicht anders bestimmt) 

 

1.1 Wahlgrabstätten  
 

1.1.1 Wahlgrabstätten Nordwest – Reihe 25 und Reihe 10 Nr. 8+9 und Reihe 2 Nr.12+13. 51,- 

1.1.2 
1.1.3. 

Wahlgrabstätten Südost – Reihen 39ff  
Wahlgrabstätten Seeseite – Reihen 33, Nr. 1-44; 34 und 35 

63,- 
74,-  

1.2 Reihengrabstätten  
 

1.2.1 Reihengrabstätten Nordwest Reihen 26-27 25,- 

1.2.2 Reihengrabstätten in Rasen (einschließlich Anlage, einfacher Pflege und Instandhaltung durch die 
Friedhofsverwaltung) Reihen 22-24 

40,- 

1.3 
 

Urnenwahlgrabstätten für die unterirdische Beisetzung von Urnen 
der Größe von 0,70 m x 0,70 m ( bis zu 2 Urnen) 

                       42,-       

                    

1.4 Urnengemeinschaftsgrabstätten für die unterirdische Beisetzung von Urnen auf die Dauer von 20 
Jahren (einschließlich Anlage, Instandhaltung und Pflege durch die Friedhofsverwaltung), je Urne 

648,- 

 
2.  

 
Bestattungsgebühren 

 

2.1  Erdbestattungen (einschließlich Annahme und Aufbewahrung des Sarges, Bereitstellen des Sarges 
zur Bestattung/Trauerfeier, Herstellen und Schließen des Grabes, bis zu sechs Sargträger, 
Grabschmuck) 

 

 
unterirdische Bestattung in einem Erdwahl- oder Erdreihengrab 753,- 

2.2 Urnenbeisetzungen (einschließlich Annahme und Aufbewahrung der Urne, Bereitstellen der Urne zur 
Beisetzung/Trauerfeier, Urnenträger, Grab- oder Urnenkammerschmuck) bei einer 

 

 
unterirdischen Beisetzung (einschließlich Herstellen und Schließen des Grabes, Sandschale) 171,- 

2.3 Sonderregelung 
Bei Durchführung von Bestattungen am Sonnabend nach 13.00 Uhr kann ein Zuschlag auf die 
Bestattungsgebühren nach den Tarifstellen gemäß 2.1 und 2.2 von 3,00 € pro Stunde je eingesetztem 
Friedhofsmitarbeitenden erhoben werden. 

 

3. Leistungen bei Trauerfeiern 
 

3.1 Aufbahrung in der Kirche/Gemeindehaus (einschließlich Ausschmückung mit Pflanzendekoration und 
Kerzen, Bereitstellung des Musikinstrumentes [insbesondere Orgel oder Klavier] oder der 
Musikübertragungsgeräte) 
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                                                                                                                                             Euro 

3.1.1 bis zu 30 Minuten 146,- 

3.1.2 je weiterer angefangener 10 Minuten 48,- 

3.2 Aufbahrung in der Kirche/Gemeindehaus zur stillen Abschiednahme (ohne Trauerredner und ohne 
musikalische Begleitung), einschließlich einfacher Ausschmückung mit Pflanzendekoration und 
Kerzen für bis zu 15 Minuten 

110,- 

3.3 Aufbahrung des offenen Sarges in einem gesondert eingerichteten Raum für eine Abschiednahme 
vor Beginn der Trauerfeierlichkeiten für bis zu 15 Minuten (nur in Verbindung mit den Tarifstellen 
gemäß 3.1 oder 3.2) 

51,- 

3.4 Instrumentenspiel (insbesondere Orgel- oder Klavierspiel) durch vom Friedhofsträger gestellte 
Instrumentalisten (einschließlich Präludium, Postludium und bis zu drei Chorälen oder 
Instrumentalstücken), nur in Verbindung mit Tarifstelle gemäß 3.1  

 

3.4.1 Trauerfeier ohne besonderen musikalischen Aufwand 49,- 

3.4.2 Trauerfeier  mit besonderem musikalischen Aufwand (insbesondere Begleitung von Solisten, 
Repertoirerecherche, instrumentengerechte Einrichtung besonderer Wünsche und Ähnliches)   

67,- 

3.5 Sonderregelung 
Für die Nutzung von zur Durchführung des Totengebetes für Verstorbene anderer 
Glaubensrichtungen vorgehaltenen Räumen oder Örtlichkeiten finden die Tarifstellen gemäß 3.1 und 
3.2. entsprechende Anwendung. 
 

 

4. Grabmale, Einfassungen, Bänke und Fundamente 
 

4.1 Zustimmung zur Errichtung 
 

4.1.1 von stehenden Grabmalen (einschließlich jährlicher Standsicherheitsprüfung für 20 Jahre und 
Beräumung und Entsorgung nach Erlöschen des Nutzungsrechts) 

 

4.1.1.1 bis zu einer Breite von 0,80 m 129,- 

4.1.1.2  bei einer Breite von mehr als 0,80 m 157,- 

4.1.2 von liegenden Grabmalen (einschließlich Beräumung und Entsorgung nach Erlöschen des 
Nutzungsrechts) 

                       55,- 

4.1.3 von Stelen (freistehende Pfeiler mit Relief oder Inschrift ab 1,00 m Höhe, einschließlich jährlicher 
Standsicherheitsprüfung für 20 Jahre und Beräumung und Entsorgung nach Erlöschen des 
Nutzungsrechts) 

110,- 

4.1.4 von Holzkreuzen und sonstigen Denkzeichen (einschließlich Beräumung und Entsorgung nach 
Erlöschen des Nutzungsrechts) 

27,- 

4.1.5 von Hockern, Bänken und anderen Sitzgelegenheiten sowie Laternen, Vasen mit Sockel und 
Pflanzschalen von mehr als 35 cm Durchmesser nach Maßgabe der jeweiligen Gestaltungsvorschrift 
(einschließlich regelmäßiger Standfestigkeitskontrollen für 20 Jahre) 

46,- 

4.1.6 von Einfassungen nach Maßgabe der jeweiligen Gestaltungsvorschrift (einschließlich Beräumung und 
Entsorgung nach Erlöschen des Nutzungsrechts)  

 

4.1.6.1 für eine einstellige Wahl- oder Reihengrabstätte 92,- 

4.1.6.2 für jede weitere zu einer Wahlgrabstätte gemäß 4.1.6.1 zugehörige Grabstelle 64,- 

4.1.6.3 für eine Urnenwahl- oder Urnenreihengrabstätte 55,- 

4.2 Sonderregelungen 
 

4.2.1  Für Grabmale, für die die Zustimmung nach Inkrafttreten dieser Gebührenordnung erteilt worden ist, 
werden auf Antrag die bei stehenden Grabmalen (Tarifstellen gemäß 4.1.1), liegenden Grabmalen 
(gemäß Tarifstelle 4.1.2), Stelen (Tarifstelle 4.1.3) und Einfassungen (Tarifstellen gemäß 4.1.6) 
erhobenen Gebühren abzüglich 38,- € erstattet, wenn die oder der Nutzungsberechtigte den 
Gegenstand einschließlich der tragenden Fundamente in Absprache mit der Friedhofsverwaltung 
selbst entfernt und entsorgt und den Antrag innerhalb eines halben Jahres seit Erlöschen des 
Nutzungsrechts gestellt hat.  

 

4.2.2 Standsicherheitsprüfung bzw. Standfestigkeitskontrolle bei Verlängerung des Nutzungsrechts an 
Grabstätten mit stehenden Grabmalen (Tarifstellen gemäß 4.1.1), Stelen (Tarifstelle 4.1.3) und 
Hockern und dergleichen (Tarifstelle 4.1.5), wobei bei gleichzeitigem Vorhandensein von stehenden 
Grabmalen oder Stelen einerseits und Hockern und dergleichen andererseits auf einer Grabstätte die 
Gebühr nur einmal anfällt, je Jahr  

4,- 

4.3 Zustimmung zur Veränderung oder zum Austausch von Grabmalen und sonstigen Grabeinrichtungen 
nach den Tarifstellen gemäß 4.1 bei gleichbleibenden Maßen 

9,- 

5. Ausbetten, Umsetzen und Versenden 
 

5.1 Ausbetten einer Leiche oder von deren Überresten auf Antrag (einschließlich Antragsbearbeitung, 
Öffnen und Schließen der Grabstätte sowie Bergung des Sarges) 

2.102,- 

5.2 Ausbetten einer Urne auf Antrag (einschließlich Antragsbearbeitung, Öffnen und Schließen der 
Grabstätte sowie Bergung der Urne) 

210,- 
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                                                                                                                                             Euro 

5.3 Umsetzen einer Urne auf Antrag (oberirdisch) 40,- 

5.4 Wiederbestattung einer ausgebetteten Leiche oder von deren Überresten  Gebühren nach 
den Tarifstellen 
gemäß 2.1 und 

2.3 

5.5 Wiederbeisetzung einer ausgebetteten Urne  Gebühren nach 
den Tarifstellen 
gemäß 2.2 und 

2.3 

5.6 Übersenden einer Urne 61,- 

6. Einzelleistungen 
 

6.1 
 
6.1.1. 
6.1.2. 

zusätzlicher Träger/Kapellenwart, je Person (soweit nicht von 2.1 und 2.2 erfasst) 
 
bis zu 60 Minuten 
je weitere angefangene 30 Minuten 

 
 

                       40,- 
                       22,-  

6.2 Merkschild 8,- 

6.3 Bearbeitung von Suchanfragen außerhalb der Ruhefrist  38,- 

6.4 Zulassung auf Antrag von Gewerbetreibenden je Friedhofsträger, soweit kein Selbstvorbehalt des 
Friedhofsträgers, die Zulassungsfreiheit oder eine Zulassungsfiktion nach Maßgabe der 
kirchengesetzlichen Bestimmungen vorliegt 

 

6.4.1 je Jahr  114,- 

6.4.2 Einzelzulassung für einmalige Arbeiten, je Grabmal, Grabstätte oder Bestattung 28,- 

6.4.3 
6.4.4. 
6.4.5. 

Ablehnung oder Widerruf einer Zulassung 
Anzeige der gewerblichen Tätigkeit 
Untersagung der gewerblichen Tätigkeit 

14,- 
9,- 
9,- 

   

6.5 Nutzungsrecht 
 

6.5.1 Zustimmung zur Übertragung 9,- 

6.5.2 Zulassung eines Teilverzichts 9,- 

6.6 
 
 
 
6.7. 
 
 
6.7.1 
6.7.2 
6.7.3 
 

Ändern oder Stornieren eines vereinbarten Trauerfeier- oder Bestattungstermins (weniger als 10 Tage 
vor dem vereinbarten Termin) 
 
 
Ersatzvornahme zur Pflege einer Grabstätte (einschließlich einmaliger Unkrautbeseitigung, 
Aufbringen von Erde, Anlegen einer bodendeckenden Begrünung und Wässern der Grabstätte) 
 
Wahlgrabstätte (Tarifstellen gemäß 1.1) 
Reihengrabstätten (Tarifstellen gemäß 1.2) 
Urnenwahlgrabstätten (Tarifstelle gemäß 1.3) 

17,- 
 
 
 
 
 
 

79,- 
70,- 
22,- 

   

 

§ 2 Inkrafttreten 

(1) Die vorstehende Gebührenordnung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.  
(2) Gleichzeitig tritt die Gebührenordnung vom 1.Januar 2016 bestätigt durch den Beschluss des Gemeindekirchenrates Hönow 
vom 20.01.2016 (veröffentlicht im Amtsblatt für die Gemeinde Hoppegarten vom 18. 02 / 24.03.2016) außer Kraft. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28. März 2019  Amtsblatt für die Gemeinde Hoppegarten   Seite 28 

17. Jahrgang; Ausgabe 04/2019 

Amtliche Bekanntmachung des Wasser- und Bodenverbandes „Finowfließ“ 

 

Verbandsschau in der Gemeinde Hoppegarten, OT Hönow Nord 
 

Sehr geehrter Damen und Herren, 
 
hiermit lade ich Sie zu der am 04.04.2019 stattfindenden Verbandsschau in der Gemeinde Hoppegarten, OT Hönow, ein. 

 
Wir treffen uns um 

9:00 Uhr am 
Parkplatz Eicher Wald an der Mehrower Straße 

in Hönow 
 

Sollten Ihrerseits Schwerpunkte in die Schau aufgenommen werden, bitte ich um eine kurze Mitteilung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Brömme 
Verbandsingenieurin 
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